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Zweites Buch .

Staatliche Toleranz der deutſchen Bundesſtaaten .

§ 3. Die „ frreie Lage der katholiſchen Kirche “ in Deutſchland .

Päpſtliche Ausſprüche werden benutzt , um darzutun , daß der

Toleranzantrag ganz überflüſſig ſei , weil die katholiſche Kirche in
Deutſchland ſich in einer ſolchen günſtigen Lage befinde , daß ein Anlaß

zu einer Beſchwerde gar nicht exiſtiere . Es war der nat . ⸗lib . Abg.
Dr . Hieber , der am 18 . Febr . 1905 meinte : „ Man hört mit einer ſehr
behaglichen Freude das ſtolze Wort , das der Kardinalſtaatsſekretär
Rampolla in Rom vor etlichen Jahren geſprochen hat : „ die katholiſche
Kirche erfreut ſich nirgends einer größeren „ als in Deutſch⸗
land “, hört gerne das andere Wort von dem „ Germania nostra “ .
Doch ich kann ja das zuf ſammenfaſſen , indem ich die höchſte Autorität ,
die es für Sie im Zentrum gibt , zitiere . Am 19 . Juni 1902 hat
der General von Los als Antwort des Papſtes an den Deutſchen
Kaiſer folgendes beſtellt :

Das Land in Europa , wo noch Zucht , Ordnung und Disziplin
herrſche , Reſpekt vor der Obrigkeit und Achtung vor der Kirche ,
und wo jeder Katholik ungeſtört und frei ſeinem Glauben leben
könne , das ſei das Deutſche Reich

( hört ! hört ! links ) ,
und das danke er dem Kaiſer .

( Hört ! hört ! bei den Nationalliberalen und links. )“
( 142 . Sitzung v. 18 . 2. 1905 S . 4560 . )
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Schon die Aufnahme dieſer Mitteilung im Parlament zeigt , wie

dieſer päpſtliche Ausſpruch gedeutet wurde . Eine Kritik der Verwertung

desſelben durch die liberale Seite erſcheint überflüſſig , weil gerade dieſe

es war , gegen welche der heutige Zuſtand geſchaffen werden mußte ; die

Nationalliberalen haben jene Geſetze zuſtande gebracht , welche der

hl. Vater verwehren mußte , die politiſche Einigkeit der deutſchen Katho —

liken hat ſchon dieſelben niedergerungen . Dabei waren es ſtets die

Nationalliberalen , die dagegen ſtimmten , daß „jeder Katholik frei und

ungeſtört ſeinem Glauben leben “ kann , die Nationalliberalen des Reiches

ſind es , die dies den Jeſuiten nicht geſtatten und die Nationalliberalen

der Einzelſtaaten , die auch andern Ordensleuten dieſe Freiheit ver —

weigern (z. B. gerade derſelbe Abg . Dr . Hieber in ſeinem engeren

Heimatlande Württemberg ! ) . Nun aber iſt das markanteſte , daß nur

der erſte Akt dieſes Vorfalls vom genannten Abgeordneten mitgeteilt

worden iſt ; wir fügen deshalb die Ergänzungen , die der Abg . Gröber

in derſelben Sitzung gegeben , in folgenden Worten an : „Derſelbe hohe

Offizier , Generaloberſt v. Los , hat kurze Zeit darauf , gedrängt durch die

öffentliche Kritik , in Bonn eine Rede gehalten , die vielleicht dem Herrn

Abgeordneten Hieber auch bekannt ſein könnte — ich weiß nicht , ob er das

verfolgt hat ; vielleicht hat er nur die eine Rede geleſen und für ſich

verwerten zu können geglaubt . Ich möchte deshalb eine Ergänzung zu

ſeinem Vortrag geben . In ſeiner Rede zu Bonn am 29 . Juni 1902 er⸗

klärte Generaloberſt v. Los einmal , davon könne nicht geſprochen werden ,

daß allein im Deutſchen Reich eine ſo große religiöſe Freiheit beſtehe ; das

habe er in der Audienz bei dem heil . Vater nicht gehört und auch nicht

überbracht . Damit war ſchon ein Hauptpunkt aus der berühmten Rede

ausgefallen . Ferner erklärte der Generaloberſt v. Los , der hl . Vater

habe ſich über die geordneten ſtaatlichen und kirchlichen Verhältniſſe in

Preußen lobend ausgeſprochen

( hört ! hört ! in der Mitte )

alſo nicht über die kirchlichen Verhältniſſe im geſamten Deutſchen

Reich , ſondern nur über die in Preußen ! Nun iſt aber das Deutſche

Reich einſtweilen doch nicht identiſch mit Preußen .

Geiterkeit . )
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Ein in gewiſſem Umfange ausgeſprochenes , im Vergleich mit den fran⸗

zöſiſchen Verhältniſſen geſpendetes Lob über die Lage der katholiſchen

Kirche in Preußen läßt ſich hören , ohne daß man deshalb das Lob

auf alle kirchlichen Verhältniſſe in Preußen oder gar auch auf die

anderen deutſchen Bundesſtaaten , insbeſondere auf die beim Toleranz —

antrag hauptſächlich angeklagten Bundesſtaaten auszudehnen Anlaß hätte .

Aber auch bezüglich Preußens erklärte der Generaloberſt v. Los in

ſeiner Rede zu Bonn :

„ Daß ich damit nicht habe ausſprechen wollen , der Papſt fände nun

alles nach ſeiner Anſicht für die Katholiken in Deutſchland gut be⸗

ſtellt , und er ſei infolgedeſſen nicht mehr berechtigt , irgend einen

Wunſch auszuſprechen das bedarf wohl kaum der Erwähnung .

Der Vatikan hat auch in Deutſchland noch eine Anzahl von Wün

ſchen , die ich Seiner Majeſtät pflichtgemäß berichtet habe . “

( Hört ! hört ! in der Mitte . )

Wenn nun aber ein ſo unbeſchränktes Lob öffentlich behauptet

wird , und hinterdrein klappt auf einmal das ganze Lob ſo zuſammen ,

daß eben noch verſchiedene Wünſche übrigbleiben , die man nicht öffent⸗

lich bezeichnen will , ſo ſieht das ganz anders aus als das Zeugnis ,

auf welches ſich der Herr Abgeordnete Hieber berief , um daranſ einer⸗

ſeits die Schlußfolgerung zu knüpfen , daß wir im Unrecht wären ,

wenn wir aus Sachſen , Braunſchweig , Mecklenburg , Sachſen - Altenburg ,

Sachſen⸗Meiningen uſw . religiöſe Umſtände anführen , die ja der Herr

Abgeordnete Hieber — ſo gerecht war er — als beſtehend anerkannt ,

zu deren Beſeitigung er aber bis jetzt noch nicht beigetragen hat .

( 142 . Sitz . v. 18 . 2. 1905 , S . 4580 u. 81 . )

Schon dieſe Klarſtellung der wirklichen Vorgänge ſagt genug und

widerlegt den Einwand , als ſei der Toleranzantrag ganz überflüſſig ;

für die Katholiken kann es ja eine große Freude ſein , wenn anerkannte

Führer des Evangeliſchen Bundes ſolch hohes Gewicht auf die päpſt⸗

liche Zufriedenheit mit der Lage der katholiſchen Kirche im deutſchen

Reiche legen ; wir können nur wünſchen , daß dieſe Geſinnung immer

mehr um ſich greife . Gewiß wird hierdurch am beſten dem konfeſſio —
nellen Frieden gedient , namentlich wenn es ſich dieſelben Leute an —
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gelegen ſein laſſen , die Vorurteile im proteſtantiſchen Volke gegenüber

dem Katholizismus immer mehr zu zerſtreuen . Wie notwendig dies

iſt , hat kein Geringerer als Fürſt Bismarck in folgenden Worten aus⸗

gedrückt :

„ Es war zur Zeit Friedrich Wilhelms III . eine intereſſante

Unterbrechung der Einförmigkeit , wenn jemand katholiſch war . Ein

katholiſcher Mitſchüler wurde ohne jedes konfeſſionelle Übelwollen mit

einer Art von Verwunderung wie eine exotiſche Erſcheinung und nicht

ohne Befriedigung darüber betrachtet , daß ihm von der Bartholomäus⸗

nacht , dem Scheiterhaufen und dem dreißigjährigen Kriege nichts

anzumerken ſei . “ ( Fürſt Bismarck : Gedanken und Erinnerungen II .

S . 171) .
Man kann gegen dieſe Bismarckſche Erinnerung nicht anführen , daß

ſie ja 70 Jahre zurückliege ; die Zeit iſt richtig , aber die Verhältniſſe

haben ſich nicht gebeſſert , ſondern eher verſchlimmert . Das Vorurteil

gegen die Katholiken , das in der Regel auf einer völligen Unkenntnis

der katholiſchen Lehren und Einrichtungen beruht , hat ſich trotz der

Freizügigkeit und der konfeſſionellen Vermiſchung in proteſtantiſchen

Kreiſen eher verſtärkt als abgeſchwächt . Sonſt würde es gar nicht

möglich ſein , daß ein hoher Beamter , der einen proteſtantiſchen Staat

im Bundesrate vertritt , juſt vor Jahresfriſt den Schreiber dieſer Zeilen

wohl „nicht für einen Ordensgeiſtlichen aber für einen Welt —

prieſter “ gehalten hätte , obwohl er Trauring und Schnurrbart ſah .
Wenn aber ſolche Anſichten ſchon in den gebildeten Kreiſen des pro —

teſtantiſchen Volkes vorhanden ſind , was muß da erſt die ſyſtematiſch
irre geleitete Maſſe denken ? Dieſe Tatſache iſt ein mildernder Um—⸗

ſtand für die kleinliche Katholikenquälerei in manchen Staaten , ſonſt
könnten wir uns letztere gar nicht erklären .

Wenn wir nun einige beſonders graſſe Fälle von ſtaatlicher In⸗

toleranz herausheben , ſo macht natürlich dieſe Aufzählung in keiner Weiſe

einen Anſpruch auf Vollſtändigkeit , es ſind nur ein paar Fälle . Die

intoleranten Geſetzesbeſtimmungen einer Anzahl von proteſtantiſchen
Staaten beſprechen wir im zweiten Teil bei der Beleuchtung der ein⸗

zelnen Artikel des Toleranzantrages .
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§ 4 . Aus der Leidensgeſchichte der Katholiken in Braunſchweig .

„ Braunſchweig iſt einer von den Muſterſtaaten , die gerade
in dieſer Beziehung zu den allerſchwerſten Klagen und mit Recht An⸗

laß geben . Es beſtehen da Mißſtände , die man geradezu für unmög⸗

lich halten ſollte “ ( 43 . Sitzung am 5. 12 . 1900 . S . 323 ) . Mit

dieſen Worten hat der Zentrumsabgeordnete Dr . Pichler dem braun —

ſchweigiſchen Herzogtum den Stempel der Intoleranz aufgedrückt , der

ihm heute noch anhaftet . Braunſchweig iſt zwar verfaſſungsmäßig ein

paritätiſcher Staat ; er zählt 25000 Katholiken . Durch das Geſetz vom

10 . Mai 1867 , das die Verhältniſſe der Katholiken „regelte “, war

beſtimmt , daß Kinder aus gemiſchter Ehe ganz allgemein der Religion
des Vaters zu folgen haben , falls dieſer nicht zwiſchen der Geburt und

Taufe des erſten Kindes eine Erklärung dahin abgibt , daß ſämt⸗

liche Kinder in der Konfeſſion der Mutter erzogen werden ſollen.
Ferner beſtand dort zu Recht , daß der Vater ohne weiteres alle

ſeine Kinder in die evangeliſche Schule ſchicken kann , wodurch ſie natür⸗

lich der proteſtantiſchen Konfeſſion zugeführt werden ; in die katholiſche
Schule darf er ſie aber nur ſchicken, falls er die genannte Erklärung
abgegeben hat ; ſtirbt der Vater , ſo hat die proteſtantiſche Mutter ſtets
das Recht , die katholiſch getauften Kinder in die proteſtantiſche Schule
zu ſchicken, eine katholiſche Witwe jedoch kann ihre proteſtantiſch ge —
tauften Kinder nie in die katholiſche Schule ſenden . Ferner war in

Artikel 7 dieſes Geſetzes beſtimmt , „ daß an Orten , außer Braun⸗

ſchweig , Wolfenbüttel und Helmſtedt , wo mit Genehmigung des Mini⸗

ſteriums eine katholiſche Seelſorge mit katholiſchem Gottesdienſt er⸗

richtet wird , in jedem einzelnen Falle die katholiſche Taufe erſt bei
dem evangeliſchen Ortspfarrer angemeldet werden muß “ — alſo auch ,
wenn beide Eltern katholiſcher Konfeſſion ſind —, „ und daß dieſer
evangeliſche Pfarrer hierüber eine Beſcheinigung auszuſtellen hat “ .
Aus dieſer Vorſchrift iſt der vielgenannte Bodenburger Fall ent⸗

ſtanden .

Der katholiſche Pfarrer Kaune in dem preußiſchen Orte Detfurt
wurde nach Bodenburg , einer braunſchweigiſchen Enklave , berufen , wo⸗

hin ein katholiſcher Weichenſteller von der Eiſenbahnverwaltung verſetzt
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worden war . Dieſer Mann hatte ein kleines , ſchwerkrankes Kind , und

er bat den nächſten katholiſchen Geiſtlichen , den genannten Pfarrer

Kaune , ſchleunigſt zu kommen und dem Kinde die Nottaufe zu erteilen .

Der Pfarrer dachte nicht lange nach , er erfüllte ſeine Prieſterpflicht ,

kam und taufte am 20 . September 1903 das Kind , und dann wurde

dieſe ſchwere , gegen die Staatsgeſetzgebung verſtoßende Handlung ge⸗

ahndet zunächſt mit einem Strafbefehl von 30 Mk . Geldſtrafe . Darauf⸗

hin legte er ſelbſtredend Berufung ein , aber vom Schöffengericht und

auch in letzter Inſtanz wurde dieſe Strafe von 30 Mk . beſtätigt .

Ein anderer Fall hat ſich in Schlewecke abgeſpielt . Der Proteſtant

Breuſtedt heiratete eine Katholikin , hatte aber die vorgeſchriebene Er⸗

klärung nicht abgegeben , weil ihm, wie er ſelbſt bemerkte , dieſe Be⸗

ſtimmung nicht bekannt geweſen ſei. Nun hatte er , um ſeiner Frau

das Verſprechen der katholiſchen Kindererziehung zu halten , an den

Regenten von Braunſchweig ein Geſuch eingereicht , es möge nachträglich

der notwendige Dispens vom Landesgeſetz erteilt und ihm die katho⸗

liſche Kindererziehung geſtattet werden . Das Geſuch iſt abgelehnt worden

ohne jede Begründung . Dann hatte dieſer Mann ein zweites Geſuch

eingereicht und in dieſem Geſuch darauf hingewieſen , daß ſeine Frau

zeitweilig ſehr tieffinnig ſei , daß er befürchten müſſe , wenn ſeine Kinder

nicht der Religion der Mutter folgen dürfen , daß ſeine Frau ſchließlich

noch ſchlimmer werde , daß alſo ſein ganzes Familienglück dadurch zu -

grunde gerichtet werde uſw . Er hat ſeinen Landesherrn beſchworen ,

er könne doch ein ſolches übel für ſeine Familie nicht wollen . Auch

dieſes Geſuch iſt abſchlägig beſchieden worden und der Ortsvorſteher

hat den Auftrag erhalten , die Kinder des Breuſtedt nötigenfalls ge⸗

waltſam der lutheriſchen Kirche zuzuführen . ( Rede des Abg. Dr . Pichler

vom 5. 2. 1900 . S . 324 . )

Dann beſtand durch das Geſetz von 1867 eine ganze Reihe von

Beſtimmungen in Braunſchweig auch für die katholiſchen Geiſtlichen .

Der katholiſche Geiſtliche muß bei Antritt ſeines Amts „ zu Protokoll

angeloben “ , daß er den Vorſchriften des Katholikengeſetzes vom 10 . Mai

1867 getreu nachkommen wolle . Weiter gibt das Staatsminiſterium

in ſehr erfreulicher Vorſorge jedes Jahr am Buß⸗ und Bettage auch
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dem katholiſchen Geiſtlichen die Bibeltexte an , welche dem vormittägi⸗
gen und nachmittägigen Gottesdienſt zugrunde gelegt werden müſſen .

Der katholiſche Kirchenvorſtand in Braunſchweig hat im Jahre
1895 an das Herzogliche Staatsminiſterium ein Geſuch gerichtet um

Genehmigung einer Niederlaſſung katholiſcher Ordensſchweſtern für die

ambulante Krankenpflege . Das Miniſterium hat dies Geſuch abgelehnt
mit der Begründung : es iſt dafür zur Zeit ein Bedürfnis nicht vor⸗

handen . Die Katholiken haben ſich nicht gleich entmutigen laſſen , ſie haben

im Jahre 1898 eine große Verſammlung in Braunſchweig abgehalten ,
und da iſt von Tauſenden katholiſcher Männer eine zweite Eingabe
an das Herzogliche Staatsminiſterium beſchloſſen und unterzeichnet
worden , man möge ihnen vier Schweſtern erlauben für die Kranken —

pflege in den armen Arbeiterfamilien . Das Staatsminiſterium hat

dieſes Geſuch dem proteſtantiſchen Kirchenkonvent zugeſandt , damit der —

ſelbe begutachte , ob in der Tat dieſe Niederlaſſung wünſchenswert ſei .

Das zweite Geſuch iſt wiederum abgelehnt worden .

Noch ſchlimmer faſt ſieht es auf dem Gebiete des Schule aus .

Nach dem Schulgeſetz von 1851 obliegt die Unterhaltung der Schule

und der Lehrer der politiſchen Gemeinde aber nur für die evan⸗

geliſchen Schulen . Die Katholiken , wenn ſie eine Volksſchule haben
wollen , müſſen ihre Schulen ſelbſt bauen und auch ſelbſt unterhalten
und auch ihre Lehrkräfte unterhalten . Seit 1875 haben die Katho⸗

liken in der Stadt Braunſchweig vier neue Schulhäuſer gebaut , 20 Lehr⸗

kräfte anſtellen müſſen , und da ſie meiſtens arme Arbeiter ſind ,
ſind ſie gezwungen , in ganz Deutſchland milde Beiträge zu ſammeln ,
damit ſie ihre katholiſchen Schulen für ihre katholiſchen Kinder unter —

halten können . Dabei müſſen ſie Schulſteuer ſelbſtverſtändlich auch für

die evangeliſchen Schulen bezahlen , gerade ſo wie diejenigen , die ihre
Kinder in die evangeliſche Schulen ſchicken.

Weiter iſt in einer ganzen Reihe von Fällen den Katholiken
nicht geſtattet worden , ſelbſt auf ihre Koſten katholiſche Schulen zu
errichten , obwohl eine große Zahl von Kindern vorhanden war . In

Schöningen iſt die Erlaubnis zur Einrichtung einer katholiſchen
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Privatſchule nicht gegeben worden , obwohl 90 katholiſche Schulkinder

vorhanden waren .

In Offleben und in Jerxheim muß der katholiſche Unterricht

im Wirtshaus gegeben werden , weil das Schulzimmer zu dieſem geiſt⸗

lichen Unterricht nicht zugängig gemacht wurde .

Der Abg. Dr . Bachem ſah ſich genötigt , am 4. 2. 1905 dieſe

Beſchwerden wiederum vorzubringen und ſie noch durch folgende zu

vervollſtändigen :

Nirgendwo , auch wo die Kinder verhältnismäßig zahlreich ſind ,

erhalten ſie katholiſchen Religionsunterricht .
( Hört ! hört ! in der Mitte . )

Anträge der katholiſchen Geiſtlichkeit , dieſen Religionsunterricht zu

erteilen , wurden abgelehnt .

( Hört ! hört ! in der Mitte . )

Dem gegenüber müßte natürlich das vollſte Recht , katholiſche Privat —

ſchulen zu errichten , beſtehen . Aber es ſind katholiſche Privatſchulen

in manchen Fällen abgelehnt worden , wo 40 , wo 60 , ja wo 100

Kinder vorhanden ſind .

( Hört ! hört ! in der Mitte ) .

Meine Herren , dieſes Syſtem macht ſich namentlich fühlbar in den

Mittelſchulen . Es gibt keine konfeſſionell katholiſche Mittelſchule in

Braunſchweig ; das liegt in der Natur der Verhältniſſe . Wenn die

katholiſchen Kinder alſo Mittelſchulen lutheriſcher Art beſuchen dürfen ,

ſo iſt auch das zu begrüßen . Aber wenn dieſer Zuſtand dazu führt

— und ich wage zu behaupten , auch dazu benutzt wird —, um

dieſe katholiſchen Kinder dem lutheriſchen Glaubensbekenntnis zuzu —

führen , ſo müſſen wir dieſen Zuſtand auf das aller entſchiedenſte

zurückweiſen . 2 REic
( Sehr richtig ! in der Mitte ) .

So liegen tatſächlich die Verhältniſſe in allen Mittelſchulen Braun⸗

ſchweigs . Die katholiſchen Kinder werden in dem lutheriſchen Ge —

dankenkreis erzogen , und es beſteht nicht das geringſte Gegengewicht

dadurch , daß ſie katholiſchen Religionsunterricht erhalten , und infolge —

deſſen wird eine große Anzahl dieſer katholiſchen Kinder auch von

vornherein proteſtantiſch erzogen und ſpäter auch formell proteſtantiſch .

Ich trage aber dieſe Fälle nur vor , um zu zeigen , welcher Geiſt auf

dem Gebiete des Schulweſens herrſcht , zur Beleuchtung der allge⸗
meinen Verhältniſſe . Ich gebe zu, daß auf dieſem Gebiete die Reichs⸗
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geſetzgebung nicht eingreifen kann , weil ſie auf dem Schulgebiet keine

Kompetenz hat . ( 133. Sitzung vom 4. 2. 1905 , S. 4248 ) .

Als Abg. Dr . Pichler am 5. Auguſt 1900 dieſe Fälle im Reichs⸗

tage vortrug , da mußte der braunſchweigiſche Geſandte Frhr . v. Cram -

Burgdorf die Richtigkeit der geſchilderten Zuſtände zugeben ; die Re —

gierung aber habe den katholiſchen Schulen auch Zuſchüſſe gegeben ; die

Ordensſchweſtern habe man nicht zugelaſſen , weil man Proſelyten⸗

macherei hierdurch befürchtete . Was die Beſchwerde betreffe , daß den

katholiſchen Geiſtlichen für den Bußtag ein Text vom summus eiscopus
der evangeliſchen Kirche zugeht , ſo beruht das auf einer Verordnung

von 1759 .

Der Blankenburger Fall wurde ſowohl 1902 wie 1905 im Reichs⸗

tage beſprochen . Der Abg. Dr . Bachem führte am 4. 2. 1905 aus :

In Blankenburg wird ſeit langer Zeit mit Genehmigung der braun

ſchweigiſchen Regierung katholiſcher Gottesdienſt abgehalten , und

dazu iſt eine Kirche vorhanden . Inzwiſchen iſt die Zahl der Blanken —

burger Katholiken auf rund tauſend angewachſen , und es tritt nun

natürlich der Wunſch hervor , daß ſtändig ein Geiſtlicher im Ort ſich

niederläßt . Bis dahin , bis heute noch , wird die Paſtoration der

Blankenburger Katholiken ausgeführt von der preußiſchen Stadt

Halberſtadt aus ; der Halberſtädter Geiſtliche muß zu jedem Gottes —

dienſt nach Blankenburg kommen und dann zurückfahren . Nun haben

die Blankenburger Katholiken den Wunſch geäußert und den Antrag

geſtellt , daß es einem Geiſtlichen , einem zur Pfarrei Halberſtadt ge —

hörigen Kaplan , geſtattet werde , in Blankenburg ſich niederzulaſſen .

Trotz langer , eingehender Verhandlungen , trotz inſtändigſter Befür —

wortung durch den zuſtändigen Biſchof iſt bisher dieſe Erlaubnis

nicht erteilt worden .
( Hört ! hört ! in der Mitte .

Und nun ſtellt ſich folgender merkwürdige Zuſtand heraus . In

Blankenburg beſteht eine katholiſche Kirche , in der alle katholiſchen

Amtshandlungen vollführt werden dürfen . In Blankenburg dürfen

ſich alle katholiſchen Geiſtlichen des Deutſchen Reiches auf Grund des

Freizügigkeitsgeſetzes niederlaſſen , ſie dürfen jeglichen Gewerbebetrieb

dort ausüben , jeder Beſchäftigung dort obliegen , nur das Eine , was

ihres Amtes und Berufes iſt , in der vorhandenen Kirche gottesdienſt —
liche Handlungen vornehmen , das dürfen ſie nicht .

( Hört ! hört ! in der Mitte . )
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Und umgekehrt , der einzige Geiſtliche , dem es geſtattet iſt yin der

vorhandenen Kirche die Meſſe zu leſen und die Sakramente zu

ſpenden , darf in Blankenburg nicht wohnen , er muß nach wie vor

aus Halberſtadt kommen

(Heiterkeit in der Mitte ) ,

er muß zu jedem Gottesdienſt mit der Eiſenbahn angefahren kommen

und muß nach dem Gottesdienſt mit der Eiſenbahn nach Halberſtadt

zurückfahren ; ſonſt läuft er Gefahr , daß die ihm erteilte Erlaubnis
zur Abhaltung des Gottesdienſtes in der vorhandenen Kirche zurück

gezogen wird .
( Hört ! hört ! in der Mitte . )

Ja , meine Herren , da frage ich Sie wirklich : ſind das Zuſtände , die

man im modernen großen Deutſchen Reich überhaupt nur für denk

bar hält ? ( 133 . Sitzung vom 4. 2. 1905 , S. 4249 . )

Endlich iſt im Monat Juli 1905 geſtattet worden , daß ein katho —

liſcher Geiſtlicher ſich in Blankenburg niederlaſſen darf . ( Über die

neuere Geſetzgebnug ſiehe Kapitel : Erfolge des Toleranzantrages .

§ 5. Die Lage der Katholiken in Mecklenburg .

Der relativ größte Fortſchritt infolge des Toleranzantrages iſt in

Mecklenburg gemacht worden ; dasſelbe iſt aus einem ausgeſprochenen

konfeſſionell proteſtantiſchem Staat nur ein paritätiſcher Staat geworden .

Am 2. Dezember 1880 waren in Mecklenburg 2524 Katholiken ,

1885 : 3961 , 1890 : 5035 , 1899 iſt die Zahl auf 6000 zu ſchätzen , im

Sommer ſteigt ſie aber auf 12000 , die Berufszählung vom 14 . Juni

1895 hat gegen die Volkszählung im Winter ein Mehr von 9023

Perſonen ergeben , das offenbar auf die fremden Arbeiter kommt , die

im Winter in ihre Heimat zurückkehrten . Von dieſen 9000 kommen

5 —6000 wegen ihrer Herkunft aus Poſen , Weſtpreußen , Schleſien auf

die katholiſche Konfeſſion .

Viel Aufſehen machte ſeinerzeit ſchon die Behandlung des von

dem Kammerherrn von der Kettenburg auf ſeinem Gute Matzendorf

ohne landesherrliche Genehmigung angenommenen katholiſchen Haus

geiſtlichen , Kaplan Johannes Holzammer aus Mainz , welchem durch

Verfügung vom 23 . Auguſt 1852 nach Verwerfung mehrerer Geſuche

des genannten Kammerherrn befohlen wurde , „ſich nicht allein aller
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gottesdienſtlichen Handlungen in Mecklenburg fortan gänzlich zu ent

halten , ſondern auch innerhalb dreier Tage das Land wiederum zu

verlaſſen . “ Es half nichts , daß Kammerherr von der Kettenburg in

ſeiner Eigenſchaft als Ortsobrigkeit des Gutes Perow unterm 19 . Juli

1852 ſeinem Hausgeiſtlichen das Heimatsrecht in Perow verliehen hatte .

Durch Reſkript vom 31 . Auguſt 1852 erhielt Holzammer den Befehl

„Angeſichts dieſes Reſkripts ; das Land ohne allen weiteren Aufenthalt

zu verlaſſen und nicht wieder zu betreten . “ Gensdarmen brachten

dieſes Reſkript am 4. September 1852 zum Vollzug . Kammerherr
von der Kettenburg wandte ſich wegen Verletzung des ihm verfaſſungs⸗

mäßig zuſtehenden Rechts der Verleihung einer Heimatsberechtigung an

die mecklenburgiſchen Stände und wegen Beeinträchtigung der Religions⸗

freiheit an die Deutſche Bundesverſammlung . In der Ständeverſamm —

lung anerkannte der Bericht der Juſtizkomitte , daß das Miniſterium

dadurch , daß es Herrn Holzammer durch Polizeimannſchaft aus dem

Lande transportieren ließ , das obrigkeitliche Recht des Herrn von der

Kettenburg gekränkt habe und inſoweit die Beſchwerde deſſelben begründet

ſei , gelangte aber doch zu dem Antrag , dem Beſchwerdeführer die ſtän⸗—

diſche Vertretung nicht zuteil werden zu laſſen , weil deſſen Abſicht ,
ohne vorgängige landesherrliche Erlaubnis einen römiſch⸗katholiſchen

Hauskaplan auf ſeinen Gütern zu halten , ungeſetzlich ſei . Demgemäß
wurde auch in der Landtagsſitzung vom 10 . Dezember 1852 beſchloſſen .
Der Mehrheitsbeſchluß der Deutſchen Bundesverſammlung endlich be —

ſchloß am 9. Juni 1853 ſich nicht für ermächtigt zu erklären , auf

die Beſchwerde des Herrn von der Kettenburg einzugehen . Durch Ver —

fügung vom 1. Februar 1856 wurde dem Kammerherrn von der Ketten —

burg auf deſſen Anſuchen geſtattet , einen katholiſchen Hausgeiſtlichen

zu Matzendorf anzunehmen .

Freilich ſind in dieſem Lande ſchon von ſeiten einzelner Mit —

glieder der Ritterſchaft Anläufe genommen worden , um mehr Ent⸗

gegenkommen für die Katholiken zu erzielen ; ſo ſtellten am 23 . Ok⸗

tober 1899 die Herren von der Lühe und 6 weitere Mitglieder der

Ritterſchaft an den engeren Ausſchuß einen entſprechenden Antrag , den

ſie durch folgende Vorkommniſſe begründeten :
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1. Die Verſagung der Genehmigung zur Aufführung eines Gebäudes in

Wismar für Abhaltung des römiſch⸗katholiſchen Gottesdienſtes , in⸗

dem nicht nur die Errichtung einer Kapelle oder Kirche und die An⸗

lage eines Turmes oder Geläutes auf dem Gebäude verboten wurde ,

ſondern betont wurde , daß auch dem Gebäude im Nußern ein kirchen⸗

ähnliches Ausſehen nicht gegeben werden dürfe ;

2. Die Verſagung der Genehmigung dazu , daß ein zu Kurzwecken am

Heiligendamm weilender katholiſcher Geiſtlicher in der dortigen katho —

liſchen Kapelle Gottesdienſt abhalte ;

3. Die Ablehnung der Zulaſſung katholiſcher Gemeindeſchweſtern für

die katholiſche Gemeinde in Schwerin ;

(. Das erſt nach längeren Verhandlungen erlangte Zugeſtändnis , daß

die durch landesherrliches Reſkript von 1881 bis auf weiteres zu⸗

gelaſſenen Gottesdienſte nicht bloß für die Katholiken in Wismar ,

ſondern auch für die Katholiken in der Umgegend Wismars be —

ſtimmt ſind ;

5. Die Forderung , daß der Gottesdienſt für katholiſche Arbeiter zu

Parchim und Lübz erſt von Fall zu Fall nach jedesmaliger Auf⸗

nahme des Arbeiterbeſtandes auf den umliegenden Gütern und auf

ſtets zu wiederholende Anfrage ſtattfinden dürfe .

Der Antrag war in erſter Linie damit begründet , daß es der

Landwirtſchaft immer ſchwerer falle , die notwendigen Arbeitskräfte zu

erhalten , da die katholiſchen Landarbeiter wegen der Erſchwerung der

Religionsübung nicht mehr in das Land kommen . Die Juſtiz⸗Komitte

des Engeren Ausſchuſſes befaßten ſich mit dieſe Anregung und ſtellten die

Rechtslage in bezug auf die Religionsübung der nicht der evangeliſch —

lutheriſchen Landeskirche angehörenden Chriſten dahin feſt :

1. Auf dem Landtage zu Sternberg im Jahre 1549 iſt einhellig be⸗

ſchloſſen worden , die römiſch - katholiſche Religionsausübung

in hieſigen Landen ferner nicht zu geſtatten ;

2. Die mecklenburgiſchen Kirchen - und Konſiſtorialordnungen erlauben

keine andere chriſtliche Religionsausübung , als die der lutheriſchen

Landeskirche ;
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Die Stände haben ſich den Schutz der lutheriſchen Landeskirche in

den Landes - Reverſalien von 1572 und 1621 noch beſonders von

dem Landesherrn zuſichern laſſen ;

Aus den Beſtimmungen des Weſtfäliſchen Friedens vom Jahre
1648 S § 3 ] ff . ſind für die mecklenburgiſchen Landesherren keine

anderen Verpflichtungen erwachſen , als die nicht dem evangeliſch⸗
lutheriſchen Bekenntnis anhängenden Chriſten zu dulden , ihnen
Gewiſſensfreiheit und Hausandacht zu geſtatten , ſie nicht zu hindern ,
in einem benachbarten Ort an der öffentlichen Übung ihrer Religion
teilzunehmen , ihre Kinder auf auswärtige Schulen ihrer Konfeſſion
zu ſchicken oder dieſelben in ihren Häuſern durch Privatlehrer unter —

richten zu laſſen , denn in dem entſcheidenden Jahr 1624 war
keine andere Religionsübung , als die evangeliſch - lutheriſche in

Mecklenburg geſtattet geweſen ;

„ Daher iſt die Übung anderer , als der landeskirchlichen Gottes —

dienſte in Mecklenburg nur vermöge beſonderer landesherr —

licher Geſtattung zuläſſig , und ſomit insbeſondere auch kein

römiſch⸗katholiſcher Prieſter befugt , ohne landesherrliche Genehmigung
gottesdienſtliche Handlungen im Lande zu vollziehen ;

. Dieſe Grundſätze ſind ſtets gleichmäßig befolgt , indem ſolange und

ſoweit römiſch⸗katholiſcher Gottesdienſt und römiſch⸗katholiſche Prieſter
wieder Zugang im hieſigen Lande gefunden haben , dies nur durch
beſondere landesherrliche Erlaubnis geſtattet worden , und die an⸗

geſtellten Prieſter nur vermöge landesherrlicher Patente fungieren ;
Das auf Grund des Weſtfäliſchen Friedens dem Landesherrn zu⸗

ſtehende Reformationsrecht , d. h. das Recht , eine Konfeſſion entweder

unbeſchränkt oder innerhalb beſtimmter Grenzen Entwickelung zu
geſtatten , iſt immer von dem Landesherrn allein ohne Konkurrenz
der Stände geübt worden , wenn es ſich innerhalb ſeiner Grenzen
äußerte , d. h. durch ſeine Ausübung die evangeliſch - lutheriſche Landes⸗

kirche oder die den Ständen reverſalmäßig zugeſicherten Rechte nicht
in irgend einer Weiſe berührt wurden .

Komitte betonte eigens , daß an dieſem „Rechtszuſtande die ſpätere
Reichs⸗ und Landesgeſetzgebung “ nichts geändert habe , weder der

Erzberger , Toleranz . 2
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Reichsdeputationshauptſchluß , noch der Beitritt Mecklenburgs zum

Rheinbunde , noch die deutſchen Bundesakte , noch die neuere Reichs⸗

geſetzgebung . Das Ergebnis der geſamten , geſchichtlich rechtlichen Er⸗

örterung laſſe ſich kurz dahin zuſammenfaſſen :

„ Mecklenburg iſt kein paritätiſcher Staat , ſondern

ein evangeliſch - lutheriſches Land . Der Landesherr hat

ohne Konkurrenz der Stände , aber auch bei Wahrung

aller der evangeliſch - lutheriſchen Kirche und den Stän —

den zuſtehenden Rechte und Berechtigungen allein zu

beſtimmen , in welchem Umfang und in welcher Weiſe die

Religionsausübung auch denjenigen Chriſten zu geſtatten

ſei , welche nicht der evangeliſch - lutheriſchen Landeskirche

angehören . “

Komitte verhielt ſich gegenüber dem Antrag von der Lühe ab —

lehnend , zumal nur der Landesherr ſelbſt eine Entſcheidung treffen

könne ; Komitte müſſe aber den Landesherren Dank wiſſen , daß ſie

„feſt und treu halten an den von Ihren erlauchten Vorfahren den

Ständen gegebenen Zuſicherungen , in unſerem Lande den evangeliſch⸗

lutheriſchen Bekenntnisſtand zu erhalten “ .

Der mecklenburgiſche Landtag befaßte ſich noch am 13 . 12 . 1899

mit dieſem Bericht der Juſtizkomitte und nahm nach kurzer Debatte

folgenden Antrag der Komitte an :

den Antragſtellern unter abſchriftlicher Mitteilung dieſes Berichtes

mitzuteilen , daß die Landtagsverſammlung nicht in der Lage ſei , auf

ihren Antrag einzugehen ,

empfiehlt aber gleichzeitig , in Rückſicht auf die mit der wachſenden

Zahl der römiſch - katholiſchen Landeseinwohner ſteigende Bedeutung

der Sache , den Engeren Ausſchuß zu erſuchen ,

Abſchrift dieſes Vortrages und dieſes Berichtes der Großherzoglich

Mecklenburg - Schwerinſchen Landesregierung zur Kenntnisnahme mit—⸗

zuteilen .

Bei der erſten Beratung des Toleranzantrages wies Abg . Dr .

Pichler darauf hin , daß für die Paſtoration der katholiſchen Arbeiter

ſehr ſchlecht geſorgt ſei ; eine Verfügung des Miniſteriums für geiſtliche

Angelegenheiten in Schwerin vom 6. 1. 1899 geſtattet zwar , daß in
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Wismar ein Gebäude für die Abhaltung des katholiſchen Gottesdienſtes

errichtet werde , „ dagegen wird nicht geſtattet die Errichtung einer römiſch⸗
katholiſchen Kirche oder Kapelle und die Anlage eines Turmes oder

Geläutes auf dem auszuführenden Gebäude . Auch darf dem Gebäude

im Nußern ein kirchenähnliches Ausſehen nicht gegeben werden . “ Dann

ſchilderte er kurz die Rechtslage der Katholiken und teilte noch folgen —
den Fall mit :

„ Ein proteſtantiſcher Gutsherr , der ſelbſt Ortsvorſteher iſt und

als Polizeibehörde fungiert , hatte in einem Fall begutachtet , daß am

29 . Juli d. J . in Altenhof für die katholiſchen Arbeiter , 200 an

der Zahl , ein Gottesdienſt abgehalten werde . Das Miniſterium hat
dieſes Geſuch abſchlägig beſchieden mit der Begründung , es ſei nicht

mehr die hinreichende Zeit , um die notwendigen Erhebungen darüber

anzuſtellen . “ ( 13 . Sitz . v. 5. 12 . 1900 . S . 325/326 . )
Der mecklenburgiſche Bundesbevollmächtigte von Ortzen gab die

Richtigkeit der Schilderung zu , meinte aber , „ daß man der Mecklen —

burger Regierung mit Unrecht den Vorwurf macht , ſie ſorge nicht

genügend für die Befriedigung der kirchlichen Bedürfniſſe ihrer katho —
liſchen Untertanen . “ ( 13 . Sitz . v. 5. 12 . 1900 . S . 332 . Die neuere

Geſtaltung ſiehe § 26 . )

§ 6 . Die Behandlung der Katholiken im Königreich Sachſen .

Die Verhältniſſe im Königreich Sachſen ſind für die Katho —

liken die ſchlechteſten , ſofern man die größeren Bundesſtaaten in Be⸗

tracht zieht . Aber auch die Diſſidenden haben daſelbſt höchſt wenig
Freiheit , ſodaß ſie um Annahme des Toleranzantrages in eigener
Petition einkamen . Die ſozialdemokratiſchen Abgeordneten Stolle

und Hoffmann - Berlin haben ſich wiederholt der Wünſche der —

ſelben angenommen . Der Abg. Gröber hat an der Hand der

Broſchüre des Baptiſtenpredigers Maſcha : „ Iſt in Sachſen Religions⸗
freiheit ? “ ( Verlag J . O. Onker - Hamburg 1898 ) gezeigt , mit welcher

Unmenge von Strafen die Baptiſten in Sachſen belegt werden , weil

ſie ihre Religion ausüben ( 136 . Sitz . v. 8S. 2. 1900 . S . 4374 ) .

Manche der ſächſiſchen Eigentümlichkeiten beſprechen wir noch an anderen
*
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Stellen ; hier nur einige . Man kann natürlich die Katholiken von

Sachſen nicht direkt aus dem Verbande mit der katholiſchen Kirche

ausſchließen ; aber man hat ihre Verbindung mit Rom ſo viel wie

möglich aufzuheben geſucht . Keine kirchliche Streitigkeit irgendwelcher

Art kann , auch nicht in der Berufsinſtanz , nach Rom gebracht werden .

Es iſt ausdrücklich vorgeſehen , daß nur das ſächiiſche Vikariatsgericht

als oberſte Inſtanz zu fungieren habe . Dieſes hat fünf Räte , drei welt⸗

liche , zwei geiſtliche . Von den drei weltlichen ſind zwei proteſtantiſche .

Das Placet beſteht in Sachſen ſelbſtverſtändlich auch . Auch in bezug

auf die Vorbildung der Geiſtlichen iſt die Beſtimmung dahin getroffen ,

daß in Sachſen kein Geiſtlicher zu irgend einem kirchlichen Amte be —

rufen werde , der einem unter der Leitung des Jeſuitenordens oder

einer dieſem Orden verwandten religiöſen Genoſſenſchaft ſtehenden

Semiuar ſeine Vorbildung verdankt . Die Errichtung von Klöſtern iſt

natürlich verboten . Es iſt aber weiter Vorſorge getroffen , daß auch

Mitglieder von Orden und Ordenskongregationen als einzelne Perſonen

in Sachſen keinerlei Tätigkeit ausüben dürfen . Es iſt in dieſer Be⸗

ziehung nur eine Ausnahme gnädiglich geſtattet , die dahin geht , daß

Angehörige von Frauenkongregationen , welche innerhalb des Deutſchen

Reichs eine Niederlaſſung haben , und die ſich ausſchließlich der Kranken⸗

und Kinderpflege widmen , als einzelne Perſonen — nicht als Kongre⸗

gationen — auch in Sachſen ihre Tätigkeit ausüben dürfen .

Wir wollen hier nur zwei der bekannteſten Fälle anführen :

Thammenhain und Wechſelburg . In Thammenhain iſt dem katho —

liſchen Baron von Schönberg wohl geſtattet , in ſeiner Kapelle , die er im

Schloß neu erbaut hat , Gottesdienſt zu halten , aber nur für die An⸗

gehörigen ſeines Hausſtandes . Da in der Umgebung ziemlich katho —

liſche Arbeiter beſchäftigt ſind , hat er dieſen die Teilnahme am Gottes⸗

dienſt geſtattet ; der proteſtantiſche Paſtor zeigte es dem Miniſterium

an und dieſes forderte die Abſtellung dieſer „ Ordnungswidrigkeit . “

Noch bekannter iſt der Fall von Wechſelburg . Das Schloß hat

eine große , ſchöne Kapelle , die ihres kunſthiſtoriſchen Intereſſes halber

jährlich von Hunderten beſucht wird . Im Jahre 1843 — und dieſe

Tatſache iſt zu bemerken für die Verhältniſſe — hat der proteſtantiſche
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Graf Alban von Schönburg aus eigenem Antriebe dem katholiſchen
Pfarrer in Chemnitz angeboten , daß jedes Jahr zweimal in ſeiner

Schloßkapelle öffentlicher katholiſcher Gottesdienſt abgehalten werden

dürfe . Das Königlich ſächſiſche Miniſterium hat das beſtätigt . Im

Jahre 1866 hat dann die Witwe des Grafen Alban eine proteſtantiſche
Gedächtnisfeier für ihren Gemahl in dieſer Kapelle geſtiftet , die jedes

Jahr am 23 . März abgehalten werden ſoll . Im Jahre 1869 iſt ein

Miniſterialreſkript ergangen , in welchem ausdrücklich genehmigt wurde ,

daß die Teilnahme an dem katholiſchen Privatgottesdienſt in Wechſel⸗

burg , ſowie an der Beichte und Kommunion daſelbſt auch anderen

Katholiken nicht verwehrt und dem Privatkaplan geſtattet ſein ſolle ,
auch anderen als den zum Hausſtande des Grafen gehörigen Per —

ſonen die Sterbeſakramente zu reichen . Weiter iſt eine ganz gleiche

Entſchließung vom ſächſiſchen Kultusminiſterium auch ergangen im

Jahre 1872 , in welcher ausdrücklich geſagt wird , daß der Gottesdienſt

ein Privatgottesdienſt ſei mit der Extenſion auf die Katholiken von

Wechſelburg und Umgebung .
Aber in neuerer Zeit ſind Verſchärfungen eingetreten ; ſo wurde

namentlich 1898 die Extenſion auf die Katholiken der Umgebung von

Wechſelburg direkt zurückgezogen , ohne daß man ſich mit dem Schloß —

herrn oder dem Apoſtoliſchen Vikariat zuvor verſtändigt hatte .
Dem Hauskaplan des Schloßbeſitzers Graf Schönburg iſt von

dem Amtshauptmann in Rochlitz ausdrücklich zur Pflicht gemacht worden ,
vor dem Beginn einer jeden Meſſe nachzuſehen in den weiten Räumen

der dreiſchiffigen Kirche , ob vielleicht jemand anweſend ſei , der nicht

zum Hausſtande des Grafen gehöre und denſelben eventuell aus⸗

zuweiſen . Es iſt ihm auch zur Pflicht gemacht worden , für den Fall ,

daß nach Beginn der heiligen Meſſe ſich ein ſolcher Eindringling
einſtelle , den Gottesdienſt zu unterbrechen .

Der wichtigſte Fall , der das größte Aufſehen gemacht hat , war

am Fronleichnamsfeſt 1900 . Es iſt unter dem 6. Juni an die

Kreishauptmannſchaft Leipzig die Verfügung ergangen : es müſſen die

Beſtimmungen , die dem Grafen gegeben waren , ſtrenge eingehalten
werden . Die Kreishauptmannſchaft hat verfügt , daß vom 12 . Juni
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ab ganz beſonders dafür Sorge getroffen werden müſſe , daß dieſe Be⸗

ſtimmungen nicht mehr übertreten werden — am 14 . Juni war das

Fronleichnamsfeſt ! Der Graf hatte Anordnungen getroffen , daß bei

Gelegenheit dieſes Fronleichnamsfeſtes in ſeinem Schloßgarten ſolle die

Fronleichnamsprozeſſion gehalten werden . In der Frühe des 14 . Juni

ſind fünf Gensdarmen auf dem Plan erſchienen . Dieſe haben vor

6 Uhr früh ganz genau die Latten des Zaunes unterſucht , der den

Hof und den Park abſchließt , um ſich zu überzeugen , daß da niemand

durchſchlüpfen kann . Während des Gottesdienſtes ſind alle Zugänge

des Schloſſes beſetzt gehalten , und alle , die in die Kirche wollten ,

zuückgewieſen worden . Es iſt genaue Aufſicht geführt worden , daß ja

niemand hineinkommt und an dem Gottesdienſt teilnimmt , der nicht

zum Hausſtande des Grafen gehört . Ein Wächter und der proteſtan⸗

tiſche Hilfsgeiſtliche haben vom Turm der proteſtantiſchen Kirche aus

Beobachtungen angeſtellt , der Hilfsgeiſtliche mit ſolchem Eifer , daß er

ſogar zum Mittageſſen keine Zeit gefunden und ſich das Mittageſſen

hat auf den Turm heraufkommen laſſen . 50 polniſche und italieniſche

Arbeiter haben während des Gottesdienſtes vor dem Portale in an —

dächtiger Stellung verharrt , Tränen in den Augen , weil ſie die Pro⸗

zeſſion nicht mitmachen konnten . Am 6. Juni bereits iſt an den Grafen

von der Amtshauptmannſchaft in Rochlitz die Verfügung ergangen mit

dem Beifügen , daß er in eine Ordnungsſtrafe verfalle ſür jede einzelne

Perſon , welche er in ſeine Kapelle hineinläßt , jedesmal bis zu 100

Mark — für jede einzelne Perſon eine Ordnungsſtrafe von 100 Mark ,

weiter eine Ordnungsſtrafe von 1000 Mark für jeden einzelnen Fall ,

wo gottesdienſtliche Handlungen oder „ Aufzüge “ — damit war die Fron —

leichnamprozeſſion gemeint ! — an Orten gehalten werden oder Orte

berühren , wo ein größerer oder geringerer Kreis zur Teilnahme nicht

berechtigter Perſonen ſichtbar werde .

Eine Entſchließung des Kultusminiſteriums hat dieſe Verfügung

in allen Teilen beſtätigt . (Vergl. Rede des Abg. Dr . Pichler am 3. 12 .

1900 , S . 3271ff . ) Der ſächſiſche Geſandte Graf v. Hohenthal

ſuchte dieſes Verhalten damit zu rechtfertigen , daß er dem „evangeliſch⸗

lutheriſchen Bekenntnis das Benutzungsrecht an dieſer Kirche “ zuſprach .
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Gegen dieſe Anſchauung , die das ſächſiſche Kultusminiſterium
vertritt , hat der Beſitzer Graf v. Schönburg bereits am 2. Dezember
1900 ſehr entſchieden proteſtiert mit dem Hinzufügen :

„ Mir als dem gegenwärtigen Beſitzer der Herrſchaft Wechſelburg
ſteht das volle und unbeſchränkte Eigentums - und Berfügungsrecht
über die zu derſelben gehörige Schloßkirche zu und ich darf wohl die
Erwartung ausſprechen , daß das Königliche Staatsminiſterium mir
nun offene Mitteilung darüber machen wird , von welcher Seite und
in welchem Umfange weitergehende Gebrauchsrechte als das eine ,
„ daß infolge einer von einem Mitgliede meines Hauſes errichteten
Stiftung jährlich ein Mal am 23. März ein Gedächtnisgottesdienſt
für meinen hochſeligen Großvater Grafen Alban von Schönburg
durch den evangeliſchen Ortsgeiſtlichen in Wechſelburg abzuhalten iſt ! “
an meiner Wechſelburger Schloßkirche beanſprucht werden , damit ich
in der Lage bin , mein Eigentumsrecht auf dem Rechtswege zu ſchützen . “

Im Reichetage erklärte der ſächſiſche Geſandte :
„ Was die übrigen Beſchwerden anlangt , die von dem Herrn Abg .

Dr. Pichler hier vorgebracht worden ſind , ſo muß ich ihm zugeben ,
daß möglicherweiſe die katholiſche Kirche in Sachſen ſich bedrückt fühlt .
Es handelt ſich aber nicht um Maßregeln der Verwaltung , ſondern um

Angelegenheiten , die durch die ſächſiſche Eeſetzgebung geordnet ſind . “

( 13. Sitzung vom 5. 12. 1900 , S. 331 . )
Am 9. April 1902 kam die Wechſelburger Angelegenheit in der

ſächſiſchen zweiten Kammer zur Beſprechung . Staatsminiſter von

Seydewitz teilte hierbei die inzwiſchen erfolgte gütliche Beilegung des

Streites mit ; die Schloßkirche ſei „nicht als eine öffentliche ev. ⸗Auth.
Kirche , nicht als eine Parochial⸗Kirche anzuſehen , ſondern als eine im

Eigentum des Schloßbeſitzers von Wechſelburg ſtehende Privatkapelle . “
Das Kultusminiſterium habe die Benutzung der Kapelle ſür den öffent⸗

lichen katholiſchen Gottesdienſt geſtattet .
Als am 29 . Januar 1902 die Bundesratsbevollmächtigten von

Mecklenburg und Braunſchweig die Abſicht ihrer Regierungen mit⸗

teilten , die Katholikengeſetze zu mildern , da ſchwieg ſich Sachſen voll —

ſtändig aus . Auch am 4. Februar 1905 mußte Abg. Dr . Bachem kon —

ſtatieren , daß in Sachſen nichts geſchehen ſei ; die Beſchwerden gegen
die dortige Geſetzgebung beſtänden noch heute zu recht . Da bei der Be⸗

ratung einer Interpellation über die Stellung der ſächſiſchen Regierung
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zum Toleranzantrag der dortige Kultusminiſter die ſächſiſche Toleranz

ſo ſehr lobte , führte der Abg . Gröber am 8. 2. 1905 folgendes

Beiſpiel aus Sachſen an :

Ein ſächſiſcher Staatsbürger , Angehöriger der evangeliſchen Kirche ,

heiratet in Bayern eine Katholikin , ſchließt über die Erziehung der

Kinder aus dieſer Che einen nach bayeriſchem Landesrecht durchaus

gültigen Ehevertrag vor dem Notar , wonach die Kinder in der katho —

liſchen Religion erzogen werden ſollen . Die Familie iſt einige Jahre

in Bayern ; es kommen einige Kinder ; ſpäter zieht die Familie —

zwei Kinder ſind inzwiſchen über ſechs Jahre alt geworden — nach

Leipzig , wo dieſe Kinder in die katholiſche Gemeindeſchule geſchickt

werden . Auf einmal entdeckt die Gemeindebehörde in Leipzig , daß

dieſe Kinder nicht in die katholiſche , ſondern in die evangeliſche Schule

gehören ; es wird der Far milie die Auflage gemacht , die beiden Kinder

ſofort in die evangeliſche Schule zu ſchicken Die Eltern wenden ein :

was wollt ihr , wir ſind einig unter uns , wir haben in Bayern

einen Vertrag über die Kindererziehung geſchloſſen , die Kinder ſind

bisher in der katholiſchen Konfeſſion erzogen , wir haben ſie in die

katholiſche Schule geſchickt , und dort ſollen ſie bleiben . — „ Nein , wir

Sachſen haben ein Geſetz , und danach gehören die Kinder in die

evangeliſche Schule ; denn der Ehevertrag , der vor dem Notar in Bayern

abgeſchloſſen iſt , gilt in Sachſen nicht . “ Nun ſagten die Eltern : dann

wollen wir noch nachträglich einen Vertrag vor dem ſächſiſchen Amtt⸗
richter üiber die Erziehung der beiden Kinder abſchließen . — „ Das

könnt ihr nicht “, lautete die Antwort „ denn die Kinder ſind

über 6 Jahre alt , und nach dem ſächſiſchen Landesgeſetz darf über die

Konfeſſion der Kinder , die über 6 Jahre alt ſind , ein Vertrag nicht

mehr geſchloſſen werden . “ Die Eltern ſahen ſich alſo in der ebenſo

mißlichen wie ſeltſamen Situation : ihr Ehevertrag von Bayern war

In ungültig erklärt ; ein neuer , dem Willen der Eltern entſprechender

Vertrag konnte aber in Sachſen nicht mehr geſchloſſen werden ! Die

Eheleute haben ſich darauf an alle Inſtanzen gewendet und haben

auch um Dispenſation von der Beſtimmung des ſächſiſchen Geſetzes

gebeten ; ſie haben aber keine Dispenſation erhalten . Glücklicherweiſe

haben die Leute noch ein drittes Kind gehabt , das noch nicht ſechs

Jahre alt war , oder ſie haben ſpäter noch ein drittes Kind bekommen .

Nun ſind ſie zu einem ſächſiſchen Amtsrichter gezogen und haben

wegen dieſes dritten Kindes einen nach ſächſiſchem Recht gültigen

Erziehungsvertrag abgeſchloſſen , wonach das Kind in der katholiſchen

Konfeſſion erzogen werden ſollte . ( 136 . Sitz . v. 8. 2. 1900 , S . 4380 . )
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Schließlich wurde durch Dispenſation die Einheit in der Kinder —

erziehung wieder hergeſtellt . Aber noch ſchlimmer iſt ein zweiter Fall :

Ein Geiſtlicher zelebriert eben die hl . Meſſe ; einige tſchechiſche Arbeiter

rufen ihn nach derſelben zu einem in der Nähe befindlichen Bau , wo

ein ſchwerverletzter Arbeiter lag . Der Geiſtliche ſieht , daß er einer

Sterbenden vor ſich hat , läßt ihn in die Kirche bringen und ſpendet

ihm die Sterbeſakramente . Nachher wurde er mit 30 Mk . Geldſtrafe

belegt , weil er ſeine Paſtorationsbefugniſſe überſchritten hat ( S. 4380 ) .

Der ſächſiſche Geſandte Graf v. Hohenthal beſtätigte eigens am

18 . 2. 1905 die Richtigkeit dieſer Fälle , die aber auf ſächſiſchem Ge —

ſetze beruhten ( 142 . Sitz , vom 18 . 2. 1905 , S . 4572 ) . Da er aber

meinte , daß dies nur ältere Fälle ſeien , nannte der Abg. Gröber

folgenden neuen :

Wilsdruff ! Es iſt dort ein katholiſcher Schloßkaplan , er darf aber
nicht allgemein Paſtorationshandlungen vornehmen . Am 30. April
1904 ſtarb dort eine polniſche Dienſtmagd katholiſchen Glaubens
bekenntniſſes . Der zuſtändige katholiſche Pfarrer ſollte die Beerdigung
am Sonntag Vormittag vornehmen ; das war aber nicht möglich ,
weil derſelbe um dieſe Zeit verhindert war , der katholiſche Pfarrer
wollte nun die Beerdigung am Montag Vormittag vornehmen , wurde
aber von dem proteſtantiſchen Paſtor nicht zugelaſſen , und obgleich
er telephonierte , daß er am Montag Nachmittag zum Begräbnis in
Wilsdruff erſcheine , hat der evangeliſche Pfarrer inzwiſchen die Ver
ſtorbene beerdigt (chört ! hört ! in der Mitte ) ,
angeblich „ auf Wunſch der Angehörigen “ . Die Verſtorbene hatte
aber keine Angehörigen .

Heiterkeit in der Mitte . )
Es iſt nämlich ſächſiſche Beſtimmung , daß auf Wunſch der Angehöri —
gen auch der Pfarrer einer anderen Konfeſſion die Beerdigung vor —
nehmen kann . Die polniſche Dienſtmagd in Wilsdruff hatte aber
dort gar keine Angehörigen ; es war nur das polniſche Geſinde und
der Verwalter , die als Leidtragende erſchienen ſind . Nach den Be —
ſtimmungen in Sachſen müſſen die Angehörigen bei dem proteſtan —
tiſchen Paſtor die Genehmigung zur Vornahme des katholiſchen Be —
gräbniſſes einholen . Ich meine , das iſt etwas , was man einer Kon⸗
feſſion nicht zumuten ſollte , das iſt keine richtige Behandlung . Nun
geben manche proteſtantiſchen Paſtoren dieſe Genehmigung generell ,
und das iſt auch zweckmäßig und vernünftig . Aber nicht alle handeln
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ſo ; eine ganze Reihe von proteſtantiſchen Paſtoren verlangen in

jedem einzelnen Fall ein Geſuch , und deshalb laſſen nun verſchiedene

katholiſche Pfarrämter Formulare drucken , auf welchen die proteſtan⸗

tiſchen Paſtoren um die vorgeſchriebene Genehmigung zum katholiſchen

Begräbnis erſucht werden . Ich habe hier ein ſolches gedrucktes

Formular . Das lautet :

Das unterzeichnete Pfarramt geſtattet hiermit ,

daß von ſeiten des katholiſchen Pfarramts zu

des
Deuben die Beerdigung der . . .

auf dem

Friedhofe zrt : uu vorgenommen werden

darf .

Er der „

Das evangeliſch⸗lutheriſche Pfarramt .

So wird die Sache gehandhabt . Daß das aber richtige Verhält —

niſſe ſind , wird doch im Ernſt niemand behaupten wollen .

Sodann beſteht in Wilsdruff auch eine merkwürdige überwachung

des Gottesdienſtes , ob da nicht jemand bei dem Schloßkaplan eine

Meſſe anhört , der dazu nicht die Genehmigung des ſächſiſchen Kultus —

miniſterii erhalten .

( Hört ! hört ! und Lachen in der Mitte. )
Am 4. November 1904 —alſo ein ganz neuer Fall ! — erſchien der

Wilsdruffer Schutzmann Philipp im dortigen Schloſſe und fragte bei

der Hausmannsfrau an , wie viel Perſonen außer den Hausgenoſſen

der Allerſeelenmeſſe des Schloßkaplans beigewohnt haben

( hört ! hört ! in der Mitte ) ,

„ da doch ſo viele vor dem Schloß geſtanden hätten “ . Da hat ſich

herausgeſtellt ja , es iſt furchtbar , zu erzählen , meine Herren ; aber

erſchrecken Sie nicht ! —, daß wirklich jemand , der nicht befugt war ,

der Meſſe anzuwohnen , eine Dame aus Neiße , die auf Beſuch in

Wilsdruff war , ohne Genehmigung des Kultusminiſterii gewagt hatte ,

der Allerſeelenmeſſe anzuwohnen .
( Heiterkeit . )

Es iſt übrigens weiter ein Unglück dabei nicht paſſiert , die Erde hat

ſich nicht geöffnet und hat weder die Dame noch den zelebrierenden

Geiſtlichen verſchlungen . Auch der Schutzmann Philipp iſt gerettet

geblieben . ( 142 . Sitz . v. 18. 2. 1900 . S. 4582. )

Als ein neuer Fall ſei noch angeführt , daß im Frühjahr 1904

den Katholiken in Meerane es abgeſchlagen wurde , auch nur jeden

Monat einmal eine hl. Meſſe daſelbſt hören zu können . 300 katho⸗



E

Staatliche Toleranz der deutſchen Bundesſtaaten . 27

liſchen Arbeitern iſt ſo die Erfüllung ihrer religiöſen Pflichten nahezu

unmöglich gemacht . Dafür hat aber auch Sachſen relativ die meiſten

Sozialdemokraten .

§ 7. Die thüringiſchen Kleinſtaaten als Katholikenquäler .

„ Je kleiner , deſto kleinlicher ! “ Nur einige Beweiſe hierfür :
In Sachſen - Meiningen iſt zur Vornahme geiſtlicher Handlungen
wie Taufe , Beerdigung , Trauung den katholiſchen Geiſtlichen außerhalb
des Wohnortes die Anzeige bei dem proteſtantiſchen Pfarrer vor⸗

geſchrieben . Zur Beerdigung iſt die Genehmigung des proteſtantiſchen
Pfarramts notwendig . Für den Unterhalt der katholiſchen Geiſtlichen
findet dabei außer für den Pfarrer des ganz katholiſchen Dorfes Wolf —
mannshauſen irgend welche Leiſtung aus öffentlichen Mitteln des Herzog⸗
tums gar nicht ſtatt . Dabei wird noch beſonders hervorgehoben , daß
der Herzog ſelbſt den konfeſſionellen Minderheiten perſönlich durchaus

gewogen ſei , man bringe aber die Geſetzgebung und die Verwaltung
nicht dazu , auf dieſem Gebiete vorwärts zu gehen . (et . Rede des

Abg. Gröber v. 8. 2. 1905 . S . 4380 . )

In Koburg⸗Gotha beſteht die Beſtimmung , daß die römiſch —
katholiſche Konfeſſion im Staate Gotha frei geübt werden darf ; dazu
hat ſich der Herzog von Gotha vertragsmäßig verpflichtet , bei ſeinem
Beitritt zum Rheinbunde , und das gilt ebenſo bei einer ganzen Reihe
von anderen Staaten . Auch durch das Geſetz von 1852 iſt der Grund —

ſatz zum Ausdruck gekommen , daß keine religibſe Genoſſenſchaft Vor⸗

rechte vor einer anderen in kirchlicher Beziehung haben ſoll . Tat⸗

ſächlich aber liegt die Sache ſo, daß für die Katholiken eine katholiſch
geordnete Seelſorge nur in der Stadt Gotha ſelbſt beſteht ; die Katho⸗
liken außerhalb der Stadt Gotha werden den evangeliſchen Pfarreien ,
in denen ſie ihren Wohnſitz haben , zugerechnet . Es iſt jetzt auch noch
die Vorſchrift , daß die Katholiken das Recht haben , die Parochial -

handlungen , wie Taufe , Trauung und Beerdigung , vornehmen zu

laſſen entweder vom evangeliſchen Pfarrer in deſſen Pfarrei ſie wohnen ,
oder von einem katholiſchen Pfarrer . Aber der katholiſche Geiſtliche
muß dabei dem proteſtantiſchen Ortspfarrer die notwendige Mitteilung
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machen zur Eintragung in das Kirchenbuch . Das gilt auch jetzt noch ,

obwohl ja durch die Geſetzgebung über das Zivilſtandsregiſter jeder

Anlaß dazu beſeitigt worden iſt .

In Reuß j. L. beſtehen ganz beſondere Mißſtände in bezug

auf die Schulverhältniſſe . In Gera wohnen 2000 Katholiken . Die

Kinder beſuchten früher die proteſtantiſchen Schulen , in denen auch

eine ganze Reihe von proteſtantiſchen Lehrbüchern eingeführt war , welche

zum Teil einen Inhalt hatten , der für die Katholiken aufs ſchwerſte

verletzend war . Nun hat die Fürſtliche Regierung die Errichtung einer

katholiſchen Schule in Gera genehmigt ; aber es iſt dabei ausdrücklich

betont worden : dieſe Privatſchule darf niemals irgend einen Anſpruch

machen auf einen Zuſchuß vom Staate oder von der Gemeinde . Die

Eltern müſſen die Schulſteuern an die ſtaatliche Schule auch ferner

bezahlen , obwohl ſie für ihre Privatſchule auch zu bezahlen haben .

Weiter : die katholiſchen Eltern dürfen aber für ihre Schule weder ein

Schulgeld erheben , noch auch dürfen ſie Kirchenſteuern für dieſen Zweck

einführen . Woher ſoll denn die Schule unterhalten werden ? Die

Katholiken von Reuß ſind darauf angewieſen , bei den Katholiken von

ganz Deutſchland betteln zu gehen , damit ſie ihre Schule erhalten können !

Schwarzburg - Sondershauſen will auch nicht fehlen . Der

Seelſorger in Schwarzburg - Sondershauſen wird nämlich nur unter

gewiſſen Bedingungen zugelaſſen , die genau vorgeſchrieben ſind . Es

wird ihm im kirchlichen Dekret , das ihm bei ſeiner Anſtellung zugeſtellt

iſt , ausdrücklich ans Herz gelegt , wie genau und gewiſſenhaft er ſeine

ſeelſorgeriſchen Pflichten zu erfüllen habe , daß er niemals ohne die

Erlaubnis einer Behörde eine von ſeinen geiſtlichen Vorgeſetzten ihm

zugegangene oder von ihm ſelbſt ausgegangene Verfügung veröffentlichen

dürfe , und es wird ausdrücklich noch geſagt : wenn er dieſen Beſtim —

mungen in irgend einem Punkte zuwiderhandeln oder ſonſt durch

ſeine Führung oder ſein Verhalten Anſtoß erregen ſollte , ſo wird er

auf Verlangen des Fürſtlichen Miniſteriums ſofort aus ſeiner Stellung

entfernt . Dieſes Dekret iſt datiert vom 26 . April 1896 , gezeichnet

vom Fürſten , gegengezeichnet vom Miniſter Peters . Weiter beſteht

eine Verfügung in bezug auf die Begräbniſſe . Bei einem Begräbnis
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darf auf dem Friedhof nur der Ortspfarrer eine Rede halten ; Geiſtliche

eines anderen Bekenntniſſes und überhaupt andere Perſonen dürfen

eine Rede nur mit Erlaubnis des zuſtändigen Ortspfarrers halten ;
aber weiter , es bleibt dem Ortspfarrer überlaſſen , dieſe Erlaubnis zu
erteilen oder zu verſagen , und wenn er Zweifel hat , ſo wird er wohl —
tun , auf den Inhalt der zu haltenden Rede näher einzugehen . Alſo

der evangeliſche Ortspfarrer hat das Recht , von dem Geiſtlichen eines

anderen Bekenntniſſes ſich deſſen Grabrede vorleſen zu laſſen ; es wird

aber doch betont — das muß ich konſtatieren , um nicht ungerecht

zu ſein —: „ wenn jemand beim Begräbnis ein Vaterunſer betet , ſo
gilt das nicht als eine öffentliche Rede . “ Weiter iſt unter dem 23 .

September 1897 angeordnet , daß die in Ebelingen ſtändig oder aus⸗

hilfsweiſe amtierenden Geiſtlichen vor Beginn ihrer ſeelſorgeriſchen
Tätigkeit ſich dem Fürſtlichen Landrat in Ebelingen , wie auch dem

betreffenden Ortsgeiſtlichen regelmäßig vorzuſtellen haben . Alſo , wenn

der katholiſche Geiſtliche in Ebelingen Gottesdienſt abhalten will , ſo

iſt er verpflichtet , ſich vorher dem evangeliſchen Ortspfarrer vorzu -

ſtellen und ihm ſeine Aufwartung zu machen .

(ef. Rede des Abg. Dr . Pichler v. 5. 12 . 1900 S . 322 . )

7 —*
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